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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.1989

Norm

ASVG §198 ff

ASVG §300 ff

Rechtssatz

Rehabilitation ist die Summe der aufeinander abgestimmten Maßnahmen, durch die körperlich, geistig oder seelisch

behinderte Menschen bis zum höchsten, individuell erreichbaren Grad physischer, geistiger, seelischer, beru6icher

und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit hergestellt oder wiederhergestellt werden, damit sie einen angemessenen Platz

in der Gemeinschaft möglichst dauernd einnehmen können.
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